


 
 

 
 

nachrichtlich: LK LUP (FD Bauordnung), WM V Referat 550 
 
Landesplanerische Stellungnahme zur Neufassung des Flächennutzungsplans der 
Gemeinde Banzkow 
 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
Ihre Schreiben vom: 03.01.2025 (Posteingang: 03.01.2025) 
Ihr Zeichen: -- 
 
 
Sehr geehrte Frau Priehn,  
 
die angezeigten Planungsabsichten werden nach den Zielen, Grundsätzen und sonstigen 
Erfordernissen der Raumordnung gemäß Landesplanungsgesetz (LPlG) Mecklenburg-Vor-
pommern i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 (GVOBl. M-V 1998, S. 503, 613), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Mai 2024 (GVOBl. M-V, S. 149), dem Landes-
raumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) vom 27.05.2016, dem 
Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) vom 31.08.2011, 
den Kapiteln 4.1 Siedlungsentwicklung und 4.2 Wohnbauflächenentwicklung im Rahmen 
der Teilfortschreibung des RREP WM (TF SE) vom 7. Juni 2024 sowie dem Entwurf des 
Kapitels 6.5 Energie im Rahmen der Teilfortschreibung des RREP WM (Stand 24.04.2024) 
beurteilt. 
 
Vorgelegte Unterlagen und Planungsziele 
Zur Bewertung hat der Vorentwurf zur Neufassung des Flächennutzungsplans der Ge-
meinde Banzkow bestehend aus Planzeichnung (Stand: September 2024) und Begründung 
vorgelegen.  
 
Mit der Kommunalwahl in Mecklenburg-Vorpommern wurde die ehemals eigenständige Ge-
meinde Goldenstädt in die Gemeinde Banzkow eingemeindet. Seit diesem Zeitpunkt be-
steht die Gemeinde Banzkow aus vier Ortsteilen. Ziel des vorliegenden Flächennutzungs-
planverfahrens ist die Aktualisierung und Änderung der bestehenden Planwerke für einen 
Zeitraum von 15-20 Jahren.  
 

 
 
 
 
Bearbeiterin: Frau Eberle 

Telefon:  0385 588 89 141 

E-Mail:  jana.eberle@afrlwm.mv-regierung.de  

AZ:   110-505-03/25 

Datum:   28.02.2025 

Anschrift: 
Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg 
Pampower Straße 68, 19061 Schwerin 
Telefon:  0385 588 89160 
E-Mail: poststelle@afrlwm.mv-regierung.de 

Amt Crivitz 
Für die Gemeinde Banzkow 
Amtsstraße 5 
19089 Crivitz 

Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg 
Pampower Straße 68, 19061 Schwerin 



Mit der Neufassung des Flächennutzungsplans sind Wohnbauflächenentwicklungen in ei-
nem Umfang von ca. 19 ha vorgesehen. Diese befinden sich sowohl im Hauptort Banzkow 
als auch in den umliegenden Ortsteilen. 
 
Darüber hinaus erfolgt die Darstellung von Gewerbeflächen in einem Umfang von ca. 20 ha, 
die im Hauptort Banzkow und im Ortsteil Goldenstädt verortet sind. Darüber hinaus sind 
Mischbauflächen von ca. 1,6 ha vorgesehen, bei denen es sich in der Regel um kleinteilige 
Arrondierungen von Bestandsflächen handelt. Die Potenziale der geplanten Mischbauflä-
chen für den Wohnungsbau werden mit einem flächenbezogenen Wohnanteil von max. 50% 
berücksichtigt. Daraus ergibt sich gemäß den vorliegenden Unterlagen rechnerisch eine An-
zahl von bis zu 17 Wohneinheiten innerhalb der möglichen Mischbauflächen. Gemeinbe-
darfsflächen sind ebenfalls in einem Umfang von ca. 1,3 ha vorgesehen.  
 
Weiterhin ist die Darstellung einer Sonderbaufläche (ca. 50 ha) für die Errichtung von Pho-
tovoltaikanlagen westlich des Ortsteils Goldenstädt geplant.  
 
Raumordnerische Bewertung 
Der Gemeinde Banzkow befindet sich gemäß RREP WM im strukturschwachen ländlichen 
Raum. In diesen Räumen sollen die vorhandenen Entwicklungspotenziale gestärkt und der 
Gesamtraum so stabilisiert werden, dass sich ein attraktiver Lebensraum für die hier le-
bende Bevölkerung bietet (vgl. Programmsatz 3.1.1 (5) RREP WM). 
 
Mit der am 07.06.2024 erfolgten Bekanntmachung der Teilfortschreibung der Kapitel 4.1 
Siedlungsentwicklung und 4.2 Wohnbauflächenentwicklung des RREP WM liegt nunmehr 
eine neue Bewertungsgrundlage für die raumordnerische Einschätzung von Vorhaben der 
Siedlungs- und Wohnbauflächenentwicklung vor. Die in den Kapiteln 4.1 Siedlungsstruktur 
und 4.2 Stadt- und Dorfentwicklung getroffenen Regelungen des RREP WM 2011 werden 
damit ersetzt und finden keine Anwendung mehr. 
 
Gemäß den Programmsätzen 4.1 (5) Z LEP M-V und 4.1 (5) Z TF SE ist der Siedlungsflä-
chenbedarf vorrangig innerhalb der bebauten Ortslage durch Nutzung erschlossener 
Standortreserven sowie durch Neugestaltung und Verdichtung abzudecken. Außerhalb der 
bebauten Ortslagen sind Bauflächen nur dann auszuweisen, wenn nachweislich insbeson-
dere die innerörtlichen Baulandreserven ausgeschöpft sind, ein Flächenzugriff nicht möglich 
ist oder besondere Standortanforderungen dies rechtfertigen. Stehen innerörtliche Flächen 
nachweislich nicht zur Verfügung, sind neue Siedlungsflächen an die bebaute Ortslage an-
zulehnen.  
Die in Rede stehenden wohnbaulichen und gewerblichen Änderungsbereiche befinden sich 
überwiegend in Anbindung an die Ortslage. Aus den Unterlagen geht jedoch nicht hervor, 
ob und in welchem Umfang in der Gemeinde noch Innenentwicklungspotenziale zur Verfü-
gung stehen. Um eine abschließende Vereinbarkeit mit den vorgenannten Programmsätzen 
herstellen zu können, sind die Unterlagen dahingehend im weiteren Verfahren zu qualifizie-
ren.  
 
Darstellung von Wohnbau  und Mischbauflächen  
In Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion ist die Ausweisung neuer Wohnbauflächen 
grundsätzlich auf den kommunalen Entwicklungsrahmen zu beschränken (vgl. Programm-
satz 4.2 (5) Z TF SE). Mit der Teilfortschreibung der Kapitel 4.1 und 4.2 des RREP WM ist 
eine Abkehr vom bisherigen WE-Ansatz hin zur Anwendung des sogenannten Flächen-Ein-
wohner-Ansatzes verbunden. Demnach soll nicht-zentralörtlichen Gemeinden ein kommu-
naler Entwicklungsrahmen von 0,6 ha (netto)/500 EW zugestanden werden (vgl. Programm-
satz 4.2 (5) Z TF SE). Gemäß Programmsatz 4.2 (6) Z TF SE ist in Gemeinden ohne zent-



ralörtliche Funktion eine Wohnbauflächenentwicklung über den kommunalen Entwicklungs-
rahmen hinaus ausnahmsweise möglich, wenn diese beispielsweise infrastrukturell oder la-
gebezogen prädestiniert ist. Dies liegt bei der Gemeinde Banzkow vor, so dass ein zusätz-
liches Kontingent von 0,3 ha/500 EW zur Verfügung steht. Der Entwicklungsrahmen der 
Gemeinde beläuft sich somit insgesamt auf 5 ha.  
 
Insgesamt ist die Darstellung von sieben Wohnbauflächen und einer Mischbaufläche im Ge-
meindegebiet vorgesehen.  
 
Auf den Hauptort Banzkow entfallen davon die drei Wohnbauflächen W1, W2 und W3 sowie 
die Mischbaufläche M1. Die Wohnbauflächen umfassen eine Größe von insgesamt ca. 11,5 
ha und entsprechen bei einem durchschnittlichen Dichtewert pro Hektar von 15 in etwa der 
Schaffung von 173 WE. Hinzu kommen ca. 12-17 WE im Rahmen der Mischbaufläche (1,6 
ha).  
 
Bei der Fläche W1 (1,4 ha) handelt es sich um eine Innenbereichsfläche, so dass keine 
Anrechnung auf den kommunalen Entwicklungsrahmen erfolgt. Die Entwicklung von Innen-
bereichsflächen wird raumordnerisch ausdrücklich befürwortet. Bei der Fläche W2 (7,2) 
handelt es sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche in östlicher Anbindung an die 
Ortslage. Aufgrund der Größe der Fläche weise ich auf Programmsatz 4.5 (2) Z LEP M-V 
hin, wonach die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen ab der Wertzahl 50 nicht in andere 
Nutzungen umgewandelt werden darf. Eine Zielanwendung erfolgt ab 5 ha. Aus der Begrün-
dung geht zwar hervor, dass es sich um eher schlechtere Böden handelt, dies wird jedoch 
nicht konkret unterlegt. Dies ist entsprechend im weiteren Verfahren nachzuweisen, um ab-
schließend die Vereinbarkeit mit dem Ziel der Raumordnung prüfen zu können. Die Fläche 
W3 (2,9 ha) befindet sich im Innenbereich und ist derzeit durch die Nutzung als Kleingar-
tensiedlung geprägt. Da mit einer Entwicklung dieser Fläche die Verdrängung der vorhand-
neen Kleingartensiedlung verbunden wäre, sieht die Gemeinde hier zunächst keine priori-
täre Entwicklung (Priorität 7). Darüber hinaus soll direkt angrenzend eine gewerbliche Flä-
che dargestellt werden, was möglicherweise zu Konflikten führt. Aus raumordnerischer Sicht 
ist die Entwicklung einer Innenbereichsfläche einer Flächenneuversiegelung in Anbindung 
an die Ortslage vorzuziehen (vgl. Programmsätze 4.1 (5) Z LEP M-V und 4.1 (5) Z TF SE). 
Seitens der Gemeinde ist somit abschließend zu prüfen, ob hier tatsächlich eine wohnbau-
liche Entwicklung angestrebt wird und eine entsprechende Darstellung in der Neufassung 
des Flächennutzungsplans erfolgen soll. In diesem Fall ist die Fläche jedoch prioritär, vor 
Neuausweisungen in Anbindung an die Ortslage, zu entwickeln, um dem Ziel der Raumord-
nung gemäß den vorgenannten Programmsätzen Rechnung zu tragen. Eine Anrechnung 
auf den kommunalen Entwicklungsrahmen würde nicht erfolgen. Sieht die Gemeinde jedoch 
aufgrund der bereits in der Begründung vorgebrachten Argumente von einer wohnbaulichen 
Entwicklung ab, ist die Fläche aus der Darstellung des Flächennutzungsplans zu streichen.  
 
Neben den wohnbaulichen Entwicklungen im Hauptort sind ebenfalls Flächenausweisungen 
zu Gunsten der wohnbaulichen Entwicklung in den Ortsteilen vorgesehen. Insgesamt sollen 
hier in vier Teilbereichen ca. 7,8 ha als neue Wohnbauflächen dargestellt werden. Ausge-
hend von einem durchschnittlichen Dichtewert pro Hektar von 15 können hier zusätzlich 117 
WE entstehen. 
 
Bei der Fläche W4 (2,4 ha) im Ortsteil Mirow handelt es sich um Dauergrünland. Die Fläche 
wurde durch die Gemeinde als mittlere Eignung mit der Priorität 6 eingestuft. Raumordne-
risch wird dieser Einschätzung gefolgt. Mit Blick auf die weiteren und zum Teil besser ge-
eigneten Flächendarstellungen, im Sinne der PS 4.1 (5) Z LEP M-V und TF SE, zu Gunsten 
des Wohnungsbaus ist diese Fläche zu streichen. Die Fläche W5 (3,8 ha) befindet sich 
ebenfalls im Ortsteil Mirow und ist mit landwirtschaftlich genutzten Lagergebäuden bebaut. 



Diese sind brachliegende Liegenschaften der Agrarproduktivgenossenschaft Banzkow 
Mirow eG (AGP). Durch eine Entwicklung der Fläche wird diese teilentsiegelt und eine ggf.
vorkommende Altlast ausgeräumt. Die Fläche wird als zukünftiges Bauland für Wohnge-
bäude von der Gemeinde priorisiert (Priorität 2). Raumordnerisch ist die Entwicklung von 
Brachflächen der Neuversiegelung von Flächen vorzuziehen. Mit der Entwicklung der Flä-
che erfolgt die Beseitigung eines städtebaulichen Missstandes, so dass diese aus raumord-
nerischer Sicht befürwortet wird. Die Fläche W6 (0,64) im Ortsteil Jamel wird derzeit land-
wirtschaftlich genutzt und befindet sich in direkter Anbindung an die bestehende Bebauung 
und führt diese straßenbegleitend in nordöstliche Richtung fort. Die Entwicklung der Fläche 
wurde durch die Gemeinde ebenfalls priorisiert. Mit Blick auf Programmsatz 4.2 (4) der TF 
SE soll in den nicht-zentralen Gemeinden die wohnbauliche Entwicklung jeweils auf den 
infrastrukturell am besten ausgestatteten Ortsteil ausgerichtet werden. Vor diesem Hinter-
grund handelt es sich hierbei aus raumordnerisch Sicht um eine nachrangige Entwicklung. 
Zunächst sollte die wohnbauliche Entwicklung im Hauptort angestrebt werden. Die Fläche 
W7 befindet sich im Westen des Ortsteils Goldenstädt und wird aus Sicht der Gemeinde mit 
der Priorität 5 und einer mittleren Eignung eingestuft. Mit Blick auf die weiteren Flächenaus-
weisungen zu Gunsten des Wohnungsbaus besteht aus raumordnerischer Sicht zunächst 
keine Erforderlichkeit zur Entwicklung dieser Wohnbaufläche. Diese ist ebenfalls zu strei-
chen.  
 
Die dargestellte Mischbaufläche M1 (ca. 1,6 ha) befindet sich in südlicher Anbindung an 
den Hauptort. Gemäß den Unterlagen und der darin enthaltenen Priorisierung der einzelnen 
Flächen wird diese aus Sicht der Gemeinde als schlecht geeignet für eine Entwicklung ein-
gestuft. Aus raumordnerischer Sicht sind der Begründung keine hinreichenden Argumente 
zu entnehmen, die eine Entwicklung dieser Fläche und eine damit einhergehende Flächen-
neuversiegelung rechtfertigen. Vor diesem Hintergrund ist die Aufnahme dieser Fläche in 
die Neufassung des Flächennutzungsplans aus raumordnerischer Sicht nicht nachvollzieh-
bar, auch unter Berücksichtigung der gemeindlichen Bewertung der Fläche. Diese ist in der 
Folge zu streichen.  
 
Abschließend weise ich darauf hin, dass aus der Begründung hervorgeht, dass die Ge-
meinde beabsichtigt, in den Wohnbauflächen die Errichtung von Einfamilienhäusern zu re-
alisieren. Es wird jedoch auch deutlich gemacht, dass sich die Bedarfe, auch aufgrund der 
demografischen Entwicklung, zukünftig ändern werden und zunehmend insbesondere klei-
nere bezahlbare Wohnflächen nachgefragt werden. Ich verweise in diesem Zusammenhang 
auch auf Programmsatz 4.2 (11), wonach in allen Gemeinden für die ortsansässige Bevöl-
kerung altengerechte Wohnraumangebote geschaffen werden sollen. Diese sollen vor-
nehmlich in den zentralen Ortslagen der Gemeindehauptorte realisiert werden. Ich bitte dies 
bei der Aufstellung von entsprechenden B-Plänen zu berücksichtigen und soweit möglich, 
entsprechende Wohnraumangebote zur Deckung des Bedarfs mit aufzunehmen.   
 
Zusammenfassung Wohnbauliche Entwicklung 
Aus Sicht der Gemeinde wird die Entwicklung der Flächen W1, W2, W5 und W6 priorisiert. 
Aufgrund der vorangegangenen Ausführungen wird dieser Einschätzung raumordnerisch 
grundsätzlich gefolgt. Damit verfügt die Gemeinde auf Ebene des Flächennutzungsplans 
über Wohnbaupotenziale von 13 ha (ca. 200 WE) für einen Zeitraum von ca. 20 Jahren. Ich 
weise an dieser Stelle jedoch darauf hin, dass die konkrete Bewertung von Vorhaben grund-
sätzlich im Rahmen der Aufstellung der entsprechenden Bebauungspläne unter Berücksich-
tigung des zur Verfügung stehenden Entwicklungsrahmens der Gemeinde erfolgt. 
 
Mit Blick auf die Entwicklung der Fläche W3 sind seitens der Gemeinde die Entwicklungs-
ziele zu überprüfen und je nach Ergebnis eine Anpassung der Darstellungen im Flächen-
nutzungsplan vorzunehmen.  



Die übrigen Wohnbauflächen W4 und W7 sind entsprechend zurückzustellen und aus der 
Darstellung des Flächennutzungsplans zu streichen. 

Darstellung von gewerblichen Bauflächen  
Im Flächennutzungsplan ist die Darstellung von ca. 20 ha gewerblicher Baufläche im 
Hauptort und im OT Goldenstädt vorgesehen.  
 
Die Fläche G1 befindet sich im Westen des Hauptortes mit einer Fläche von 16,4 ha. Die 
Fläche wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Als Begründung für die Darstellung der ge-
werblichen Fläche werden die mögliche Autobahnauffahrt am Hamburger Frachtweg und 
die Umgehungsstraße Plate genannt. Die vorgesehene gewerbliche Fläche kann in einem 
Teilbereich der Erweiterung der ortsansässigen AGP Banzkow Mirow dienen, die unmittel-
bar an die Entwicklungsfläche anschließt. Bei einer gewerblichen Entwicklung der gesamten 
Fläche könnte die Schaffung von 246 Arbeitsplätzen erfolgen.  
 
Gemäß Programmsatz 4.1 (4) RREP WM soll in Gemeinden ohne Zentralortfunktion die 
gewerbliche Bauflächenentwicklung auf den Eigenbedarf der vorhandenen Unternehmen 
ausgerichtet werden. Ausnahmen sind nur in begründeten Einzelfällen bei bedeutsamen 
Ansiedlungsvorhaben möglich. Aus der Begründung geht hervor, dass ein Teilbereich als 
Erweiterungsfläche eines ansässigen Unternehmens vorgesehen ist. Diesem Vorhaben 
wird grundsätzlich zugestimmt, ich bitte jedoch im weiteren Verfahren um eine konkrete An-
gabe hinsichtlich des erforderlichen Umfangs der Erweiterungsfläche. Ein begründeter Ein-
zelfall, der eine darüberhinausgehende Darstellung gewerblicher Flächen rechtfertigen 
würde, liegt aus meiner Sicht derzeit nicht vor, da hierzu keinerlei Aussagen in den vorlie-
genden Unterlagen vorhanden sind. Die vorgesehene Dimensionierung von 16 ha ist raum-
ordnerisch nicht nachvollziehbar. Zum jetzigen Zeitpunkt kann lediglich einer maßvollen Er-
weiterungsfläche für den ortsansässigen Betrieb zugestimmt werden.  
 
Die Fläche G2 befindet sich im Westen des Ortsteils Goldenstädt und umfasst eine Fläche 
von 4,1 ha. Die Fläche wird derzeit als landwirtschaftliches Lager genutzt. Tiere sind nicht 
mehr in der Anlage vorhanden. Gemäß den vorliegenden Unterlagen handelt es sich hierbei 
um eine bereits vorbelastete Fläche, die auch weiterhin der landwirtschaftlichen Nutzung 
dienen soll. Es lassen sich jedoch derzeit keine konkreten Aussagen hinsichtlich der zukünf-
tig vorgesehenen Nutzung entnehmen. Grundsätzlich wird die Entwicklung solcher Flächen 
raumordnerisch unterstützt. Um jedoch eine abschließende Einschätzung vornehmen zu 
können, sind die Unterlagen im weiteren Verfahren um konkrete Aussagen zur Nachnutzung 
zu ergänzen.  
 
Darstellung von Gemeinbedarfsflächen 
Der vorgesehenen Darstellung der Gemeinbedarfsflächen steht aus raumordnerischer Sicht 
nichts entgegen. 
 
Darstellung von Sonderbauflächen für Photovoltaikanlagen  
Westlich des Ortsteils Goldenstädt ist die Darstellung einer Sonderbaufläche S1 mit der 

 vorgesehen. Die Darstel-
lung erfolgt im Zusammenhang mit dem in Aufstellung befindlichen vorhabenbezogenen B-

er Gemeinde Banzkow. Ein positiver 
ZAV-Bescheid liegt mit Schreiben des Wirtschaftsministeriums vom 04.01.2024 vor.  
 
Bewertungsergebnis 

- Die Darstellung der Flächen W1, W2, W5 und W6 ist mit den Zielen und Grundsätzen 
der Raumordnung und Landesplanung vereinbar.  



- Hinsichtlich der Fläche W3 ist eine Überprüfung der Entwicklungsziele seitens der Ge-
meinde vorzunehmen. Die Entwicklung von Innenbereichsflächen wird raumordnerisch 
ausdrücklich befürwortet. 

- Die Flächen W4, W7 und M1 sind zu streichen.  
- Aufgrund fehlender Argumente, die einen Einzelfall gemäß Programmsatz 4.1 (4) RREP 

WM rechtfertigen würden, ist die Fläche G1 deutlich zu reduzieren. Es wird lediglich 
einer maßvollen Erweiterungsfläche für den ortsansässigen Betrieb zugestimmt.  

- Für die Fläche G2 kann noch keine abschließende Bewertung vorgenommen werden. 
Hier bedarf es im weiteren Verfahren einer Konkretisierung der Entwicklungsabsichten. 

- Die Darstellung der Fläche S1 ist mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung 
und Landesplanung vereinbar (positiver ZAV-Bescheid vom 04.01.2024).  

 
Abschließender Hinweis  
Die landesplanerische Stellungnahme bezieht sich auf die Ziele und Grundsätze der Raum-
ordnung und Landesplanung und greift der erforderlichen Prüfung durch die zuständige Ge-
nehmigungsbehörde nicht vor. Sie gilt nur solange, wie sich die Beurteilungsgrundlagen für 
das Vorhaben nicht wesentlich ändern.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 
 
 
Gez. Jana Eberle 
 
 
 

































 

SITZ PARCHIM  |  Putlitzer Straße 25  |  19370 Parchim  |  Telefon: 03871 722-0  |  Fax: 03871 722-77-7777  |  www.kreis-lup.de 

DIENSTGEBÄUDE LUDWIGSLUST  |  Garnisonsstraße 1  |  Ludwigslust  |  Telefon: 03871 722-0  |  Fax: 03871 722-77-7777 

RECHNUNGSADRESSE  |  Rechnungsstelle Landkreis Ludwigslust-Parchim  |  Fachdienst ...  |  Postfach 12 63  | 19362 Parchim  |  E-Mail: rechnung@kreis-lup.de  

BANKVERBINDUNG  |  Sparkasse Mecklenburg-Schwerin  |  IBAN: DE28 1405 2000 1510 0000 18  |  BIC: NOLADE21LWL 

ÖFFNUNGSZEITEN  |  Nach Terminvereinbarung mit Ihrem Ansprechpartner und Mo + Mi + Fr 08.00 - 13.00 Uhr  |  Di + Do 08.00 - 13.00 Uhr + 14.00 - 18.00 Uhr 

IHRE BEHÖRDENNUMMER 115  |  Mo - Fr 08.00 - 18.00 Uhr  |  Behördennummer 115 ist von außerhalb auch mit Vorwahl (03871) wählbar

 
Neufassung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Banzkow, Amt Crivitz 
Frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB sowie Ermittlung des 
erforderlichen Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung 
 
Hier: Stellungnahme aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB haben folgende 
Unterlagen zur Prüfung vorgelegen: 

- Vorentwurf Begründung, Ingenieure für Städtebau und Architektur, Stand Oktober 
2024 

- Vorentwurf Planzeichnung, M: 1: 10.000, Ingenieure für Städtebau und Architektur, 
Stand Oktober 2024 

 
Die nachfolgenden Belange sind im weiteren Planverfahren zu berücksichtigen. 
 
Eingriffsregelung:  
(Bearbeiter: Frau Flaskamp, Tel: 03871 722 6825, E-Mail: nadine.flaskamp@kreis-lup.de) 
Spezieller Artenschutz nach § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz : 
(Heide Beese, Tel.03871-722-6838, E-Mail: heide.beese@kreis-lup.de) 
 
1. Im Umweltbericht (S. 64) wird darauf hingewiesen, dass die Darstellung der geschützten 

Biotope und Flächen im Flächennutzungsplan nur eine Kennzeichnung und nicht 
abschließend ist. Es sind sämtliche gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 20 
NatSchAG M-V in der Planzeichnung darzustellen. 

2. Im Umweltbericht (S. 64) ist beschrieben, dass ein kleiner Teil des Gebietes von 
-302) ein künftiges FFH-

Gebiet darstellen soll. Diese Aussage bedarf einer Klärung.  
3. Auf S. 69 des Umweltberichtes ist beschrieben, dass die Häufigkeit von besonders 

wertvollen Biotopen im Gemeindegebiet, ein Schutzstatus der Biotope nach §20 
NatSchAG M-V derzeit nicht nötig macht. Um eine Erläuterung der Aussage wird 
gebeten. 

4. 
festzulegen, inwieweit 

die Flächen genutzt und welche Pflanzungen vorgesehen sind. Um eine Zuordnung der 
Flächen zu den bestimmten Bebauungsplänen wird gebeten.  
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5. Die eingereichten Unterlagen enthalten keine Darlegungen zur möglichen Betroffenheit 
von geschützten Arten gemäß Anhang IV FFH-Richtlinie oder europäischer Vogelarten. 
Die Auswirkungen auf die gesetzlich geschützten Arten, die Einhaltung 
artenschutzrechtlicher Belange sind entsprechend der Abschichtung (Ebene der 
unverbindlichen Bauleitplanung) gegenüber der unteren Naturschutzbehörde 
darzulegen. Siehe u.a. auch  https://www.lung.mv-
regierung.de/static/LUNG/dateien/fachinformationen/natur/artenschutz/artenschutz_mer
kblatt_bauleitplanung.pdf , Abschnitt 4.2; -BMUV: Artenschutz in Landwirtschaft, 
Bauleitplanung und im Genehmigungsverfahren.  

6. Die artenschutzrechtliche Prüfung muss zumindest eine Prüftiefe erreichen, dass 
ausgeschlossen werden kann, dass die Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen des § 44 Abs. 1 BNatSchG entgegenstehen. 
Insofern parallel Bebauungsplanverfahren durchgeführt werden sollen, wäre die 
zusammenfassende Übernahme der Ergebnisse der artenschutzrechtlichen 
Betrachtungen aus dem B-Planverfahren in die Planungen zum Flächennutzungsplanes 
geeignet, diese Belange hinreichend zu berücksichtigen.

7. Landwirtschaftliche Anlagen (Stallanlagen etc.) und einige Flächen mit Wohnbebauung 
sind aktuell als landwirtschaftliche Nutzflächen ausgewiesen. Nach Auffassung der UNB 
ist auch hier eine Zuordnung der bauliche
der Ausweisung als landwirtschaftliche Nutzfläche ein Rückbau der Gebäude 
anzunehmen, welcher ebenfalls artenschutzrechtlich zu betrachten wäre. 

8. Bei den städtebaulichen Planungen sind die Storchenhorste in Banzkow und Jamel zu 
berücksichtigen (SPA- und spez. Artenschutz nach §44 BNatSchG), insofern hierfür 
Grünlandflächen in Anspruch genommen werden. Die Horste befinden sich in weniger 
als 2 km Entfernung zum SPA- Gebiet Lewitz und gehören daher zum SPA- Gebiet. Die 
Überwiegende Nahrungssuche findet im Umkreis von 2-3 km um den Horst statt. 80 % 
aller registrierten Nahrungsflüge finden im Radius von 2 km um die Horste statt. Der 
Großteil der tatsächlich genutzten Nahrungsflächen liegt laut Studien innerhalb des 2- 
Kilometer-Radius. Im 2000 Meter Radius um den Weißstorchhorst werden daher die 
Grünlandflächen als essentielle Nahrungsflächen gewertet und sind Bestandteil der 
gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG gesetzlich geschützte Fortpflanzungs- und Ruhestätten.1  
Nähere Infos siehe auch: ffh-vp-info.de/FFHVP . 

9. Bei großflächigen Vorhaben sind u.a. Brutrevierverluste der Feldlerche zu 
berücksichtigen. 

10. Hinsichtlich der geplanten Wohnbebauung auf Flächen mit landwirtschaftlichen Anlagen 
(Mirow) sowie Gewerbegebiet Goldenstädt sind die artenschutzrechtlicher Belange beim 
Rückbau der Anlagen zu beachten (Gebäudebrüter, Fledermäuse). 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
Nadine Flaskamp 
SB Eingriffsregelung  
 
Heide Beese  
SB spez. Artenschutz 
 

1 Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, 
Fassung vom 08. November 2016 
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